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Ärzteverbände sehen Qualität der Patientenversorgung in Gefahr

Gerichtsurteile erlauben medizinische Privatbehandlungen ohne Qualifikation
2 kürzlich ergangene Berufungsurteile
könnten für privat versicherte Patien-
tinnen und Patienten sowie die Ärzte-
schaft in Deutschland insgesamt eine
Zäsur darstellen. Denn nach diesen Ur-
teilen dürfen Ärztinnen und Ärzte medi-
zinische Leistungen auch in Fachgebie-
ten erbringen und mit der privaten
Krankenversicherung abrechnen, für
die sie nicht ausreichend weitergebildet
sind. Darf ein Gynäkologe künftig also
auch Kreuzschmerzen und eine HNO-
Ärztin einen Leistenbruch behandeln?
Medizinische Fachverbände warnen vor
den Folgen der Urteile.

Konkret geht es um 2 Urteile des Bayeri-
schen Obersten Landesgerichtes und des
Oberlandesgerichtes Frankfurt am Main
aus dem Jahr 2022. Beide Verfahren befass-
ten sich mit der Frage, ob Orthopäden Leis-
tungen, die sie mittels Magnetresonanzto-
mografie (MRT) bei privat versicherten
Patientinnen und Patienten erbracht hat-
ten, mit deren privater Krankenversiche-
rung abrechnen durften. Die beiden Ärzte
waren nach den Maßstäben der ärztlichen
Weiterbildungsordnung für diese radiologi-
schen Leistungen nicht ausreichend qualifi-
ziert. Die private Krankenversicherung der
betroffenen Patientinnen und Patienten
hatte daher die Abrechnungen beanstandet
und dagegen geklagt.

Sowohl das Bayerische Oberste Landesge-
richt als auch das Oberlandesgericht Frank-
furt am Main haben entschieden, dass eine
MRT, die eine Ärztin bzw. ein Arzt außer-

halb ihrer bzw. seiner eigenen Fachgebiets-
grenzen und ohne die einschlägig geforder-
te Zusatzweiterbildung erbringt, nach der
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) mit pri-
vaten Krankenversicherungen abgerechnet
werden darf. Der Besuch von Lehrgängen
reichte den Gerichten als Qualifikations-
nachweis hierfür aus.

Urteile mit gravierenden Folgen für Patien-
tenversorgung und Ärzteschaft

Solche Lehrgänge entsprechen vom Um-
fang und Inhalt her aber bei Weitem nicht
den Anforderungen der für Ärztinnen und
Ärzte maßgeblichen Weiterbildungsord-
nungen (WBO) der Landesärztekammern.
Das bedeutet: Künftig reicht allein die Ap-
probation aus, um als Ärztin oder Arzt
auch außerhalb eigener fachärztlicher Ge-
bietsgrenzen Leistungen bei privat Versi-
cherten zu erbringen und mit der privaten
Krankenversicherung abzurechnen. Dem-
gegenüber greifen in der gesetzlichen
Krankenversicherung verbindliche Regeln
zur Qualitätssicherung, die dies bislang aus-
schließen.

„Wir befürchten, dass die beiden Urteile zu
einer nicht hinnehmbaren Gefährdung der
Qualität fachärztlicher Leistungen führen.
Sie bedeuten in der Konsequenz, dass die
Sicherheit von Patientinnen und Patienten
nicht mehr gewährleistet ist“, sagt Profes-
sor Gerald Antoch, Direktor des Instituts
für Diagnostische und Interventionelle Ra-
diologie am Universitätsklinikum Düssel-
dorf, stellvertretender Präsident der Deut-

schen Röntgengesellschaft (DRG) und
Sprecher Gesundheitsstrategie des Vor-
standes der DRG.

„Die Aufweichung fachärztlicher Gebiets-
grenzen widerspricht auch dem Grundge-
danken einer wirtschaftlichen medizini-
schen Versorgung. Wenn zum Beispiel die
Durchführung und Befundung einer MRT
und die daraus folgende Therapieentschei-
dung in der Hand nur einer Ärztin oder ei-
nes Arztes liegt, kann das dazu führen,
dass Leistungen ausgeweitet werden und
damit die Kosten für die private Kranken-
versicherung und die Beihilfe enorm stei-
gen“, warnt Prof. Antoch.

Die jüngsten Urteile alarmieren nicht nur
die Radiologinnen und Radiologen, sondern
die Ärzteschaft insgesamt. So hat zum Bei-
spiel auch der 126. Deutsche Ärztetag im
Mai 2022 das Problem erkannt und die ärzt-
liche Selbstverwaltung aufgefordert, die
Qualität der ärztlichen Leistung sicherzu-
stellen und Lösungsvorschläge zu erarbei-
ten.

Die radiologischen Fachorganisationen for-
dern zur Sicherung der Qualität und Patien-
tensicherheit in der privatärztlichen Versor-
gung von der Selbstverwaltung und dem
Gesetzgeber, dass
▪ die ärztliche Tätigkeit in einem Fachge-

biet zwingend auch eine entsprechende
Weiterbildung (gemäß WBO) voraus-
setzt,
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▪ die Erbringung und Abrechnung privat-
ärztlicher Leistungen in der GOÄ unter
einen Qualifikationsvorbehalt (gemäß
WBO) gestellt wird und

▪ die Heilberufsgesetze der Länder so prä-
zisiert werden, dass der hier bereits
heute definierte Gebietsvorbehalt bei
fehlender Qualifikation als Verbotsge-
setz wirkt.

Weitere Informationen finden Sie auf die-
ser Website: www.drg.de/de-DE/9197/
mrt-fachfremde-leistung
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http://www.roentgenkongress.de
http://www.roentgenkongress.de



